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REPUBLIK ÖSTERREICH XliI. Ce~eizgcbung5periode 

Der Bundesminister für Verkehr 

ANFRAGEBEANTVlORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Linsbauer, Dr. Schwimmer, Dr. Hubinek 
und Genossen, Nr. 1275/J-NR/73 vom 9. Mai 1973: 
"2. Piste des Flughafens Schwechat". 

Zur Beantwortung der Anfrage vom 9.5.1973, Nr. 1275, be­
treffend den Flughafen Schwechat verweise ich zunächst auf 

die nachstehend wiedergegebene Begründung des Bescheides 

meines Ressorts vom 20.12.1972, Zl. 33.103/226-1/8-1972, 
die wie folgt lautet: 

"Die Plughafen Vlien Betriebsgesellschaft m.b.H. ist 1n­
haberin einer vom Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft mit 'zwei Bescheiden vom 21.9.1959, 
Zl. 32.686-1/7-1959, in der Fassung des Bescheides vom 

7.7.1966, Zl. 33.111/18-1/8-1966, erteilten Zivilflugplatz­
BevTilligung zum Betrieb des Flughafens Wien/Schwechat mit 
zwei je GO m breiten, befestigten Parallelpisten in der 
Richtung 116°/296°. 

Eine dieser Pisten, und zwar die mit 3500 m bewilligte Süd­
piste, wovon lediglich 3000 m bis zum Jahre 1960 ausgebaut 
'vorden waren, wurde seither als Instrumentenpiste betrieben, 

während die mit 2500 m bewilligte Nordpiste nicht realisiert 
wurde. 

Mit Antrag vom 19.11.1964, welcher in den Folgejahren mehr­
mals, zuletzt am 9.11.1972, uriter Vorlage von Auswechslungs­
plänen geändert wurde, hat die Flughafen Wien Betriebsge­
sellschaft m.b.H. eine Änderung des bescheidmäßig festge­
legten Betriebsumfanges zum Zwecke der Errichtung einer 
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3600 m langen und 45 m breiten, verschwenkten Piste in 
der Richtung 164°/344°, anstelle der seinerzeit bewilligten , 

Nordpiste, sowie eine Verringerung der Breite der bestehen­
den Südpiste auf 45 m und eine entsprechende Erweiterung 
der Sicherheitszone beantragt. Begründet wurde dieser An­
trag damit, daß durch die gewählte Richtung der neuen Piste 

einerseits der Überflug des dichtbesiedelten Gebietes der 

Stadt Vlien vermieden und die Fluglärmbelastune; für das 
Stadtgebiet Schwechat verringert werden soll, andererseits 

diese 2. Piste au~ Kapazitätsgründen, unter Berücksichtigung 

der Zuwachsraten im TJuftverkehr bis zum Jahre 1980, sowie 
im Interesse des Ausbaues des Flughafens für einen Flugbe­
trieb der Cat. 11 im Sinne der Forderung des Regionalplanes 

der lCAO notwendig sei. 

Vom Bundesministerium für Verkehr als Oberste Zivilluftf"ahrt­
hörde wurde hierüber zunächst gemäß ~ 70 Abs. I Luftfahrt­
gesetz das Vorprüfungsverfahren eingeleitet und Sachver­
ständige? und zwar Prof.:Dr.techn. Tettinek vom erdbautech­
nisohen Standpunkt. Regierungsdirektor Engel und Reg.Baurat 
Breidenbach vom Standpunkt der Flugsicherung, w.Hofrat Dipl. 
Ing. StickleI' vom Standpunkt der Geodäsie, Prof.Dr.techn. 
Bruckmayer und Frau Dipl.lng. Dr. Lang vom Standpunkt des 
}i1luglärms f sowie das Bundesamt für Zivilluftfahrt vom Stand­
punkt der FlugSicherung und Flugmeteorologie gehört. welche 
zunächst die Auffassung vertraten, daß die Piste in der 
Richtung Nord/SÜd günstiger wäre. Schließlich wurde je-
doch durch einen vom damaligen Bundesminister für Verkehr 
und verstaatlichte Unternehmungen eingesetzten Experten­
ausschuß in einem Abschlußbericht vom 29.7.1968 nach Unter­
suchungen mehrerer Pistenvarianten geklärt, daß die Pisten­
richtmg 164°/344°, unter den gegebenen Verhältnissen die 
optimale Pistenri"chtung sei, sofern der Flughafen Wien/ 
Aspern aufgelassen bzw. dessen Flugbetrieb auf das Flug-

feld Vöslau oder ein anderes Flugfeld - etwa im Raume 
Stockerau - verlegt wird. 

..... 
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In dem sodann nach § 70 Abs. 2 Luftfahrtgesetz fortge­

setzten Verfahren wurde mit den Bundesministerien für 

Landesverteidigung, fUr Handel, Gewerbe und Industrie 

sowh: für Land- und Forstwirtschaft das Einvernehmen her­

gestellt. Wei ters wurde der Niederösterr.eichischen Landes­

regierung und aBI' Wiener Landesregierung, sowie den vom 

Vorhaben berührten Gemeinden und den Landes-Landwirtschafts­

ka,Tnfilern von Wien und Niederösterreich t der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft sowie dem ~sterreichischen Arbeitaf-

kamm,ertag und sämtlichen Haltern der übrigen österrelchischen 

Flughäfen (}elegenhei t zur Stellungnahme gegeben. Hiezu haben 

lediglich die Gemeinden Margarethen am !;Iiaos, Oberhausen und 

Mühllei ten Einv',Jendungen erhoben, \~ lche vor allem mit dem 

zu ervvartenden }'luglärm· begr-ündet wurden, während alle 

ü'b.",cigs"n Stellen keine Einwendungen vorbrachten bzw. der.! Vor- . 

haben zustimmten. 

Das Amt der Niederö sterreichi. schen IJande s:cegi erung hat ml"t; 

Schr"eiben vom 17.11.1971 und vom 14.1.1972 mitgeteilt 9 daß 

öffentliche Interessen im Sinne des § 71 Abs.l lit. b 

Luftfahrtgesetz, soweit das Bundesland Niederösterreich 

betroffen wird, dem Vorhaben nicht entgegenstehen und da­

her die Niederösterreichische IJandesregie rung in ihren 

Sitzungen vom 16.11.1971 bzw. vom 11.1.1972 besdhlossen 

hat, der j'~nderung der Zivilflugp1atz·-Bewi11igung für den 

Flughafen Wien/Schwechat zuzustimmen, wenn zum Schutze der 

}}11ughafenanrainer vor unzumutbaren Fluglärmimmissionen be­

stimmte Auflagen - welche im Punkt IV Ziff. 5 des Spruches 

aufgenommen wurden - dem Flughafenhalter auferlegt werden. 

Die Flughafen Wien/i; sper'TI Betriebsgemeinschaft hat durch 

ihl~en ausgewiesenen Vertreter , Rechtsanwalt ])1'. Lenz, mit 

Schrei"oen vom 12.1.1970 eine zustimmende Stellungnahme 

abgegeben, mit dem Hinweis, daß mit der Flughafen Wien Be­

triebsgesellschaft m.b.H. eine Vereinbarung zustande ge­

kommen sei, derzufolgesich diese verpflichtete, als Ersatz 
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für den Plughafen Wien/Aspern F'lugfelder in Vöslau und 
Deutscb-Wagram fUr die Allgemeine Luftfahrt zu errichten 

und zu betreibSn. 

Im weiteren Verfahren wurden schließlich gem~ß § 70 Abs. 4 
Luftfahrtgesetz vier mündliche Verhandlungen auf dem Flug­

hafen Wien/Scbwechat durchgeführt und zwar sm 27.7.1970, 

am 12.1.1972 sowie am 29.2.1972 und am 15.12.1972. 

Im Verlauf dieser Verhandlungen wurde in einem umfassenden­
Gutachten des luftfahrttechnischen Amtssachverständigen 
die Eignung des Vorhabens vom luftfahrttecbnischen Stand­
punkt untersucht, ergänzende Gutachten von den Fluglärm­
sachverständigen Prof. Dr, Dipl. lug ,- Bruckrnayer und dessen 
Mitarbeiterin Wiss.Rat Frau Dr. Lang, sowie von den Amts­
sachverständigen des Amtes der Niederösterreicbischen 
IJandesregierung für das Sani t~tswesen und Inuglärmfragen 
eingeholt und insbesondere- die betroffen~n Grundeigentümer 

und sonstigen Beteiligten gehört . 
• 

Gestützt auf das durchgeführte Ermittlungsverfahren, ins­
besondere das Ergebnis der mündlichen Verhandlungen

t 
hat 

das Bundesministerium fUr Verkehr als Oberste Zivilluft­
fahrtbehörde erwogen: 

1. Durch den Abschlußbericht des Expertenausschusses vom 
29.7.1968 im Vorprüfungsverfahren und das umfassende 
Gutachten des Amtssachverständigen Dipl.Ing. Rubin in 

den mündlichen Verhandlungen vom 27.7.1970 und vom 
15.12.1972, welchem sich die erkennende Behörde voll 
anschließt, ist festzustellen, daß das Vorhaben vom 
technischen Standpunkt geeignet ist und unter den Be­
dingungen der Verlegung bzw. Untertunnelung der Freß­
burgerbahn (ÖEE-Strecke Zentralfriedhof-Berg) sowie 
der Verlegung der Bundesstraße B 9 im nördlichen Fisten­
vorfeld der projektierten neuen Piste, sowie der Auf­
lassung des Flughafens Wien/Aspern auch eine sichere Be­
triebsführung auf dem erweiterten Flughafen Wien/Schwechat 

--. 
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zu enva:cten isl;. 

Die Ba~ltrasse und die Bundesstraße B 9 bilden Luft­

fahrthindernisse gemä13 § 8:; Abs. I LuftfarlTtgesetz, 

welche im Fistenvorfeld (§ 35 Abs. 2 lit b, sublit. aa 
der Z1!'V-1972) zur Sicherung der An- und AbflUge auf der 

neuen Piste und zur Vermeidung einer wechselseitigen 

Gefi=ihrdung des Luftverkehrs u.nd des Eisenbabn- bzw. 

Straßenverkehrs beseitigt bzw. verlegt und untertunnelt. 
werden müssen. Dies deckt sich auch mit den Forderungen 
der Vertreter der Österreichischen Bundesbahnen und der 

Bundesstraßenverwaltung anläßlich der mündlichen Ver­

handlungen. 

Die Auflassung des FlughafensWien/Aspern ist durch seine 

Lage im nördlichen Instrumentenanflugsektor der projek­
tierten neuen Piste, mit R.ücksicht auf die Gefahren der 
Wellenturbulenz im Abstrahlungsbereich hinter Großflug­
zeugen und zur Vermeidung einer latenten Kollisionsge-

.\ . 

fahr zwischen dem Flugbet:cieb in Wien/Aspern mit an-
und abfliegenden Verkehrsflugzeugen zur bzw. von der 
projektierten neuen Piste auf dem Flughafen Wien/Schwechat 

unerläßlich. 

2. Die VerläßliQhkeit der Bewilligungswerberin und ihre 
Eignung zur Führung des erweiterten Zivilflugplatzbe­
triebes ist durch die über ein Jahrzehnt währende 
faktische Betriebsführung des Flughafen Wien/Schwechat 
seitens der Flughafen Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. 

nachgewiesen. 

3. Die finanziellen Mittel. der Flughafen Wien Betriebsge­
sellschaft m.b.H., deren Gesellschaftsanteile mit 50 ~ 

auf die Republik Österreich und mit je 25 ~ auf die 
Stadt Wien und: das Land Niederösterreich entfallen, 
lassen auf Grund der bereits erfolgten Beschlüsse ihrer 
Gesellscbaftsorgane, betreffend die Finanzierung des Aus­

bauvorhabens, sowie auf Grund des Schreibens des Bundes-
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ministeriums für li'inn.nzcn vom 15.12.1972, Z. 331. 392-17a/72, 

die Erfüllung der sich aus dem LUftfahrtgesetz und da-

uit auch aus diesem Bescheid für den Flughafenhalter 
sich ergebenden Verpflichtungen erwarten. Schließlich 

hat auch der Ministerrat in seiner Sitzung am 19.9.1972 

das Ausbn.uvorhaben zustimmend zur Kenntnis genommen. 

4. Durch das Ermittlungsverfahren, insbesondere gestützt 

auf die Stellungnahmen des Stadtbaudirektors der Stadt 

Wien vom 26.8.1970, betreffend das Wasserschutzgebiet 

Lobeu, die Stellungnahme der bsterreichischen Mineral­

öJ.verwaltung vom 25.11.1970 und der Österreichischen 

Stickstoffwerke AG vom 14.12.1970, hinsichtlich der 

Auswirkungen der Sicherheitszone des Flughafens auf 

deren Industriebetriebe, weiters den Bescheid des 

Landeshauptmannes von Niederösterreich vom 28.9.1972, 

GZ. 1/7-1070/6-1972, betreffend die nach § 36 EG er­

folgte Genehrrdgune der Neusi tuierung der bBB-Trasse 
Zentralfriedhof-Berg im Flughafenbereich, sowie das 
SchrejJ)en des Bundesministeriums für Bauten und Technik 

vom 8.8.1972, Zl. 530.929-11/17a/72, betreffend die Ver­
legung der Bundesstraße B 9 und schließlich die Stellung­
nahmen des Amtes der Niederösterreichischen Landesre­

gierung vom 17.11.1971 und vom 14.1.1972 ist ferner 
festgestellt, daß der Änderung der Zivilflugplatz-Be­
willigung auch sonstige öffentliche Interessen nicht ent­

gegenstehen. Soweit Fragen des Umweltschutzes im Zusammen­

hang mit dem Fluglärm berührt werden, wird diesen ge­
stützt auf die Gutachten der Fluglärmsachverständigen, 

im Sinne der Forderungen des Landes Niederösterreich, sowie 

der Gemeinden Schwadorf, Enzersdorf an der Fischa und 

Klein-Neusiedl durch die Vorschreibung der Errichtung eines 
Lärmschutzgürtels aus dichtem Hischwald mit Unterholz ent­

sprochen. Ebenso' konnte durch die Vorschreibung eines zu­

sätzlichen, im Ausbauplan unter NI'. 9a ausgewiesenen, 

Lärmschutzeürtelsden Forderungen der Firma Familie Polsterer 
Rechnung getragen werden. Was die Einwendungen der Gemeinde 
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Groß-~nzersdorf betrifft, wird auf das Gutachten des 

medizinischen Amtssachverständigen des Amtes der Nieder­
österreichischen IJandesregierung in der Verhandlungs­

schrift vom 15.12.1972 verwiesen. 

Zusecm.:nenfassend sind damit die Voraussetzungen fü:c die Er­

teilung der beantragten Eewilligung gemäß § 71 Luftfahrt­

gesetz erfüllt, zumal auch seitens der betroffenen Grund­

s"tLickseigentümer, deren Liegenschaften für die Flugplatz­

erweiterung in Anspruch genommen bzw. durch die vorge­

sehene Sicherheitszone berührt werden - mit Ausnahme des 

Rudolf Rottner sen. und jun. - keine Einwendungen vorge­
bracht wurden, bzw. unter der Bedirl:gung völliger Schadlos­
:(1a1 tung der EÜlbeziehung ihrer Grundstücke in das Flug­

hafe:narea1 zuge stimmt wurde. Es wird Aufgabe de s :B'lugplatz­
halters bzw. der Bundesgebäudeverwaltung 11 sein, auf 

diese Forderung der Grundstückseigen"tümer bei der Grund­
einlösung entsprechend Bedacht zu nehmen. Die Einwendungen 
d-:;s Rudolf Rottner sen. und jun., daß sie nicht bereit 
seien, für die Flughafenerweiterung weitere GrundstU~ke 
zur Verfügung zu stel1en 1 war nicht geeignet, eine im 
Spruche anderslautende EntscheidUl'lg herbeizuführen. Sollte 
es hinsichtlich dieser Grundstücke, auf deren Einbeziehung 
in das Flughafenareal nicht verzichtet werden kann, zu 
keiner gültigen Einigung k'0mmen, so wird deren Inan-
spruchnahme in Amvendung der Bestimmungen der §§ 97 ff 

IJuftfahrtge setz erfolgen müssen. 

Den Bestimmungen des § 71 Abs. 2 Luftfahrtgesetz hinsicht­
lich des Bedarfes wird durch das ständig wachsende Verkehrs­

aufkommen auf dem Flughafen Wien/Schwechat, sowie durch 

die von der IC1\O anläßlich der V. und VI. Europäischen 
Zivilluftfahrtkonferenz erhobenen ?'orderung nach Ausbau des 
Flughafens Wien/Schwechat bis längstens 1975 für einen 
Frtl~isionsinstrumentenflugbetrieb der Cat. 11 auf einer 
Piste von mindestens 3500 m Länge und durch die Bedeutung 
des I!'lughafens Wien/Schwechat für die gesamte österreichische 
Zivilluftfahrt entsprochen. 
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Schließlich hat auch keiner der Ubrigen ö~terreichischen 

Flughafenhalter eine Eintrittserklärung im Sinne des § 71 

Abs.2 lit.b Luftfahrtgesetz abgegeben. 

Die im Spruch des Bescheides enthaltenen Bedingungen und 

Verpflichtungen des Flughafenhalters tragen den Bestimmungen 

des § 72 des Luftfahrtgesetzes unter Bedachtna:b...me auf die 

Verkehrsaufgaben des Flughafens und der Sicherheit der 

Lu:E'tfahrt Rechnung. Über die Forderung des Bundesministe­

riums fUr Inneres nach Errichtung einer 2,15 m hohen Um­

zäunung des Flughafens wird nach Prüfung der Störwirkung 

auf Flugsicherungsanlagen im Verfahren gemäß § 78 Luft­

fahrtgesetz gesondert entschieden werden. 

Die Kostenentscheidung stUtzt sich auf die bezogenen Rechts-

vorschriften und die in der mündlichen Verhandlung vom 
15.Dezember 1972 erfolgte Jmerkennung durch die Bewilli­
gungswerberin. Der Ersatz der vorgeschriebenen Barauslagen 

betrifft die Kosten für Gutachten und Sa.chverständigen­
Tätigkeiten der im Verfahren beigezogenen nichtamtlichen 
Sachverständigen. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden." 

Die im 2.Absatz der Anfrage aufgestellte Behauptung, daß 
die I/betroffene Bevölkerung in keiner Phase des Verfahrens 

gehört oder informiert, vielmehr irregeführt und in falscher 
Sicherheit gewiegt \vurde ll , ist - soweit es sich um mein 

Ressort handelt - wie sich aus der Begründung des Bescheides 

ergibt, unrichtig. Nach DurchfLi.hrung des gemäß § 70 Abs.l 
Luftfahrtgesetz vorgeschriebenen VorprUfungsverfahrens, 

in welchem bei drei Ortsaugenscheinen (28.7.1967, 22.5.1968, 

6.6.1968) zehn Universitäts- bzw. Hochschulprofessoren so­
wie zahlreiche sonstige österreichische lli'1d ausländische 

Sachverständige beigezogen waren, wurden sämtliche in § 70 
Abs.2 LFG angeführten Ministerien, Gebietskörperschaften 
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und KaDDern gehört und in vier gemäß § 70 Abs. 4 LFG 

durchgeführten mündlichen Verhandlungen allen Parteien 

und Beteiligtonmehrfach Gelegenheit zur PlaneinsiCht und 

Stellungnahme gegeben. Die Ausbaupläne einschließlich des 

Sicherheitszonenplanes wurden in sämtlichen betroffenen Ge­
meinden(insgesamt 36 Geceinden) sowie bei den Ämtern der 

\'li::ner und iJiederösterreichischen Landesregierung sowie 

bei der Obersten Zivilluftfahrtbehörde zur Einsicht für 

die Beteiligten aufgelegt. Allein in meinem Ressort haben 

zahlreiche Beteiligte und Parteien, welche zum Teil durch 

Rechtsanwälte vettreten waren, Plan- und Akteneinsicht ge­

nomcen. Die Ausschreibung der mündlichen Verhandlu.'1gen er­

folgte durch Kundmachungen (§ 42 AVG 1950) die je\'leils 

mehrere Wochen an den Amtstafdln ~er betroffenen Gemeinden 

angeschlagen waren, und zwar r:üt Kundmachung vom 22.6.1970, 

9.12.197'1, 8.2.1972 und 18.11.1972. 

Die Ausfolgung des Bescheides an die Flughafen Betriebsge­

sellschaft m.b.H. hat am 10.1.1973 vor Vertretern der Massen­

medien stattgefunden und dementsprechend im Rundfunk, Fern­

sehen und in der Tagespresse seinen Niederschlag gefunden. 

Darüberhinaus wurde dieser Bescheid am gleichen Tage u.a. 

auch den betroffenen Gemeinden zugestellt. 

Zu den übrigen AusfUhrungen der Anfrage wird wie folgt 

Stellung genommen: 

zu 1: --
Die neue Piste" wird in der Richtung 164°/344° verlaufen; 

die Lage des zugehörigen nördlichen Anflugsektors ergibt 

sich aus dem beiliegendem Sicherheitszonenplan 1 :50.000. 

Der Verfahrensschutzraum des Instrumentenanflugverfahrens 

ist aus der beiliegenden Kartenkopie 1 :200.000 zu ersehen. 

Der Endanflugteil dieses Schutzraumes ist in dieser Karte 

blau, der Zwi~chenanflugteil dieses Schutzraumes grün dar­

gestellt. Diese Bereiche dienen lediglich der Feststellung 

der für die Flugsicherheit erforderlichen Hindernisfreiheit 
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und decken sich nicht mit den im normalen Flugbetrieb 

in Anspruch genommenen Bereichen. So ist z.B, der für 
den direkten Endanflug im äußersten Pall benUtzte Bereich 

in der Karte rot strichliert eingetragen. Hinsic}1liich der 

Überflughöhen wird klargestellt, daß bei dem vorgesehenen 

Gleitwinkel des Instrumentenlandesystems von 30 die Orts­

mitte von Großenzersdorf normalerweise in 510 mund MUhl­

leiten rioch in etwa 300 m bei AnflUgen zur neuen Piste 

überflogen werden wird. Es darf als bekannt vorausgesetzt 

werden, daß dabei·die Triebwerke gedrCl.'39'3lt sind. 

zu 2: 

Die Lärmzonen dieser neuen Piste etgeben sich aus dem bei­

liegenden Plan. Die Lärmkurven wurden von den Sachver­

ständigen fUr den im Jahre 1980 zu erwartenden Verkehr 

erstellt. TIie eingetragenen Grenzwerte in d3(A) stellen 

äquivalente Dauerlärmpegel dar. Bemerkt wird. daß im Er­

mi tt lungs-verfahren durch den medizinischen Amtssachver -

ständigen der Niederösterreichischen Landesregierung ge­

klärt wurde, daß Teile des Stadtgebietes Großenzersdorf 

in der Lärmzone 111 59-64 dB(A) äquivalenter Dauersohall­
pegel liegen und deshalb nach dem Stand der medizinischen 

Wissenschaften auch für dieses Gebiet keine Gefahr fUr das 

Leben und die Gesundheit von Menschen durch Fluglärm zu 
erwarten ist. 

Von der Flughafen Wien Betriebsgesellschaft m.b.H. wurden 
folgende Gutachten eingeholt: 

a) Gutachten des Consultingbiiros IlAeroport de Paris" vom 
18 . 12 . 19 64 ;. 

b) Flugsicherungs'gutachten des Prof .Dr. Ing. Zetzmann vom 

10.6.1968; 

c) Gutachten zur Pistenrichtungswahl von Prof. Dipl.Ing. 

Ur.techn. Pfeffer vom April 1968; 
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d) Meteorologisches Gutachten von o.ö. UniversitÄts­
professor Dr.Reuter; 

e) Standortuntersuchung fUr einen zweiten Flughafen Wien 

von Prof.Dipl.Ing.Dr.techn. Pfeffer vom April 1968. 

Darüberhinaus Vlurdenvom Bundesministe~rium für Verkehr im 

Ermittlungsverfahren u.a. nachstehende Gutachten einge­
holt: 

a) Erdbautechnisches Gutachten des Hochschulprofessors 

~ipl.lng. Dr. Tettinek; 

b) geodätisches Gutachten von w. Hofrat.Dipl.lng. StickleI' 

(:Bundesamt für :8ich- und Vermessungswesen)j 

c ) insgesamt drei umfangreiche .Lärmgutachten von o. Hoch· 

schulprofessor . Dipl.Ing. Dr. Bruckmayer; 

d) Flugsicherungsgutachten von den Experten ·der deutschen 
Bundesanstaltilir Flugsicherung H.Engel und O.Breidenbach und 

e) Gutachten von Amtssachverständigen der Obersten Zivil­
lu.ftfahrtbehörde, des Bundesamtes für Zivilluftfahrt und 
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung 
über die mit der neuen Piste in Zusammenhang stehenden 
technischen~ flulssicherungs- und flugmeteorologischen 
Fragen sowie lärmtechnischen und medizinischen Fragen. 

zu 4: 

Im Zuge der Prüfung der öffentlichen Interessen gemäß 

§ 71(1) lit. d IJFG wurden im Wege der Nroerösterreichischen 
Landesregierung insbesondere auch die mit der Lage der 
neuen Piste zusammenhängenden Fragen des Gesundheitsschutzes 

der Bevölkerung, des Landschafts- und Naturschutzes sowie 
des Wasserrechtes usw. in einem sehr eingehenden Verfahren 

geprüft, in welchem nochmals die betroffenen Gemeinden ge~ 
hört wurden, In diesem Zusammenhang wird auf die in der 
eingangs wiedergegebenen BescheidbegrUndung genannten Be-
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schlUsse der Niederösterreichischen Landesregierung vom 

16.11.1971 bzw. vom 11.1.1972 hingewiesen. 

zu 5: 

Da international erwiesen ist, daß bei dem für Schwechat 
zu erwartenden Luftverkehr die Abgasentwicklung durch 
Luft:::'ahrzeuge kein unzulässiges Ausmaß erreichen kann, 

erUbrigt sich die Einholung eines derartigen Gutachtens. 

Diese internationale Erkenntnis ergibt sich aus dem Gut·­

achten des im Auftrag ~er bayr. Staatsregierung erstellten 

Gutachtens des o.Prof. Dr. Spengler (Universität München) 

vom november 1971 über die mögliche Luftverschmutzung beim 

geplanten Großflughafen München 11 als auch aus schweize;r­

:ri schen Untersuchungen für den Flugha:::'en Zürich. 

So ist etwa der durch die Luftfahrt verursachte Staub­

nieder schlag in der Umgebung mittlerer Wel tflugh~~fen ge­

ringer als in rniißig besiedelten und schwach industria..., 

lisierten Gebieten und davon wieder ist der Rußgehalt 

mi t den Sornmervverten a1.i{~elockerter Siedlungsgebiete zu 
vergleichen. 

Zur Luftverschmutzung durch gasförmige Verbrennungsprodukte 

ist kurz anzumerken, daß die Hau.'ptverbrennungsprodukte 

Kohlensäure und Wasserdampf unschädlich und daher nicht 
Inftverschmutzend si.nd. V .. lftver;-3chmut/':,end sind hingegen 
die luftfremden Ko.hlenmonoxyde (CO), die Stickstoff·- und 
Schwefeloxyda (NO, N0 2 und S02)' die Formaldehyde und die 
Feststoffe. 

Wie eine Untersuchung der E::i:lgenössischen Materialprüfup..gs­
und Versuchsanstalt ergab, betragen sie in Gewichtspromill 
des gesamten Luftdurchflusses durch das Triebwerk: 

Kohlenmonoxyd: 3~7%o; Stickstoffmonoxyd: 0,47 %0; Stick­
stoffdioxyd: 0,11 %0; Schwefeldioxyd: 0,015 %0; Kohlen­

wasserstoffe: 0,06 %0; Feststoffe 4%0; während die Formal­
dehyde sn ~inimal auftraten. daß sie nuantitativ nicht erfaßt 

werden :konnten. 
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ZUD l)E;c;:~;eren Verf:lticj,ndnis möchte ich darauf hin-

weisen, daß etwa ein Triebwerk der DC 9.je nach dem 

Betriebszustand pro 1000 1 ~:rei.bstoff 4,3 bis 5 j 4 kg Koh1en­
mo.noxydentwicke1:t;d·3mgegenüber beträgt nach US - Veröffent -

lichungen die beim Kraftfahrzeug durchschnittliche Pro­

duktion an Kohlenmonoxyd ca. 238 kg pro 1000 1 Treibstoff. 

Desgleichen ist der spezifische Anfall der Kohlenwasser­
stoffe und stickstoffoxyde beim Kraftfahrzeug beträchtlich 

höher als bei einem modernen Strahltriebwerk. Lediglich 
der spezifische Anfall an Aldehyden und Feststoffen ist 
, . ,. ntf h - . OBlm KraI ~a __ rzeug gerlnger. 

Daraus ergibt sich, daß die Luftverschmutzung durch Strahl­
triebwerke wesentlich geringer ist als beim Kraftfahrzeug, 
u.zw. nicht nur weil der spezifische Anfall an schädlichen 
Verbrennun,gsprodukten kleiner ist, sondern weil auch der 
Verb:r'auch an Flugzeugtreibstoffen nur etwa 2-3 % der ge­

samten verbrauchten Erdölprodukte ausmacht. 

Das Verfahren liber die Zivilflugplatz-Bewi11igung ist rechts­

kr~ftig abgeschlossen. 

Der Großteil der erforderlichen Grundstücke wurde durch 
die Republik Österreich in den letzten Jahren mit einem 

Aufwand von 230 Mio. S erworben. 

Mit dem Baubeginn Rann noch in diesem Jahr gerechnet werden. 

~1~.2.!.. 
n' t~' P' ._le Joerlegungen des Bundesministeriums für Verkehr fur 
seine Entscheidung ergeben sich aus der eingangs wiederge·· 
gebanen Begründung des rechtskräftigen Bescheides vom 
28.12.1972. 

zu 8: 

Wie bereits einleitend ausgeführt, wurden im Ermittlungs­
verfahren vier mUndliehe, öffentliche Verhandlungen gemtiß 
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§ 70 Abs.4 LFG durchgeführt. An diesen Verhandlungen 

nahmen mehr als 400 Parteien im Sinne des § 8 AVG 1950 

teil, welche zum Teil durch Rcchtsarn';älte vertreten waren. 

Die entsprechenden Verhandlungsniederschriften umfassen 

143 Seiten und sind Bestandteil des Verfahrensaktes. 

Zu 9 :. 

Die abschätzbaren Baukosten für Piste, Rollwege, Sicher­

heitsstreifen, Umzäunung, Umfahrungsstraße und Lärmschutz­

glirtel wurden im Verfahren mit S 450 Millionen und die 

Kosten fUr Befeuerungs- und Flugsicherungsanlagen mit 
218,6 Millionen Schilling festgestellt. 

Darüber hinaus v/erden für die Herstellung der Flughafenbahn 
(Verlegung der ?reßburgerbahn) Kosten in der geschätzten 

Höhe von 354 IvIillionen Schilling und für die Verlegung der 

Bundesstraße B 9 in der Höhe von 110~4 Millionen Schilling 
sowie für den Ersatz des aufzulassenden Flughafens Wien/ 

Aspern Jn der Höhe von 67 Nio Sanfallen. 

:Land und Stad t \'lien waren am Verfahren beteiligt, haben zu­

stimmende Stellungnahmen abgegeben und in ihrer nach § 70 

Abs.2 LFG abgegebenen Stellungnahme im wesentlichen gefor­
dert, daß die Frage der Lärmbelästigung ausreichend begut­

achtet und durch entsprechende Vorschreibungen gewährleistet 
wird, daß die Lärmbelästigung in zumutbaren Grenzen bleibt. 

zu 11: 

Auf Grund des § 71 Abs.1 lit.d des Luftfahrtgesetzes waren 

berei ts im Ermittlungsverfahren Hir die Fragen des Umwel t­
schutzes Fluglärmsachverständige und medizinische Arntssach­
verständige beigezogen, sodaß sich die Befassung des erst 

zu einem späteren Zeitpunkt errichteten Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz erübrigte. Außerdem wird 

auf die Verfahr.ensbestimmungen des § 70 Abs. 2 LFG verwiesen. 
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Die Information der Bevölkerung erfolgte in gesetzmäßiger 

Weise nach den Verfahrensbestimmungen des § 70 Abs.4 LFG 
und des AVG 1950 durch Kundmachung an den Amtstafeln und 
Auflage der Pläne zur Einsichtnahme für die Beteiligten 

bei den betroffenen Gebietskörperschaften. 

Im übrigen wird auf die beiden letzten Absätze der allge­
meinen Ausführungen dieser Anfragebeantwortung verwiesen. 

\vien, 1973 05 28 

Der Bundesminister: 

.-.:;. 
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